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Merkblatt | digitales Lehrmittel Konvink  
An die Lehrbetriebe der Sektionen Zentralschweiz, Aargau/Solothurn und beider Basel mit Lernenden am 
üK-Standort FB ABZM in Dagmersellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestellung 
Lehrbetriebe der Sektion Zentralschweiz, Aargau/Solothurn und beider Basel können die Konvink-Lizenz 
über das Bestellformular im OdaOrg beziehen, unabhängig davon, ob Sie Mitglied bei einer der Sektionen 
sind oder nicht. Um das Konvink-Login bestellen zu können, muss sich der Berufsbildungsverantwortliche 
(BBV) Ihres Lehrbetriebes auf der OdAOrg-Plattform anmelden → https://fbabzm.odaorg.ch/  
 
WICHTIG: Bestellungen können nur durch die Berufsbildungsverantwortlichen Person (BBV), welche mit 
dieser Rolle im OdaOrg hinterlegt ist, getätigt werden.  
 
Eine vollständige Anleitung zum Bestellprozess finden Sie auf unsere Website. 
 
Die Bestellungen werden laufend verarbeitet. Der Einladungslink für die Registration wird in der Regel in-
nerhalb von drei Arbeitstagen versendet. Sollten Sie den Einladungslink irrtümlich gelöscht haben, kann 
dieser über die Website selbständig erneut angefordert werden. → https://www.konvink.ch/login/ → 
«Kein Einladungslink?» 
 
 

Gültigkeit 
Nach Ablauf der Lehrzeit  

− behalten die Lernenden den Konvink-Zugang mit allen Informationen des persönlichen Portfolios  
(z.B. alle Werke) 

− haben die Lernenden weiterhin die Möglichkeit die Funktionen des persönlichen Portfolios zu nutzen  
(z.B. neue Werke erstellen, Werke teilen, etc.) 

− erhalten die Lernenden die Lernmedien BFS und üK (Handlungs- und Wissensbausteine) vom SFB 
Schweiz. Diese Lernmedien bleiben auf Konvink auch nach der Ausbildung weiterhin wie gewohnt ver-
fügbar. 

 
Hinweis an die Lernenden: Verwenden Sie eine persönliche E-Mail-Adresse, damit Ihr Konto auch nach der 
Ausbildung zugänglich bleibt.  

 Lehrbetrieb FB ABZM Konvink Lehrbetrieb 

Der BBV bestellt die 
benötigte Lizenz via 
OdaOrg 
 

Die Geschäftsstelle 
verarbeitet die Be-
stellung und ver-
rechnet diese mit 
umgehender Rech-
nung an den Lehr-
betrieb. 
 

Das Supportteam 
eröffnet die neuen 
Accounts für Ler-
nende und Berufs-
bildner und versen-
det den Einladungs-
link per E-Mail.  
 

 

Die Lernenden und 
Berufsbildner  
registrieren sich 
über den erhalte-
nen Einladungslink 
auf Konvink. 
 

https://fbabzm.odaorg.ch/
https://betriebsunterhalt.ch/fbabzm/bestellung-digitale-lernmedien-2024/
https://www.konvink.ch/login/
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Lizenzen & Kosten 
 

Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt EFZ  

Kosten:  CHF 1’215.– exkl. MwSt 
 Betrieb & üK CHF 795.– / BFS CHF 420.– 

Inklusiv: 1x Login Lernende/r für 3 Lehrjahre 
 1x Login Berufsbildner/in für 3 Lehrjahre  
Verkürzte Lehrzeit:  keine Reduktionen bei verkürzter Lehrzeit  

 
 

Unterhaltspraktikerin/Unterhaltspraktiker EBA  

Kosten: CHF 910.– exkl. MwSt.  
 Betrieb & üK CHF 630.– / BFS CHF 280.– 

Inklusiv: 1x Login Lernende/r für 2 Lehrjahre 
 1x Login Berufsbildner/in für 2 Lehrjahre  
Verkürzte Lehrzeit: keine Reduktionen bei verkürzter Lehrzeit 

 
 

Zusatzlizenz für weitere Berufsbilder 

Kosten EFZ: CHF 50.– exkl. MwSt. 
Kosten EBA: CHF 30.– exkl. MwSt.  
 Der Preis gilt pro Ausbildner / pro Fachbereich 

Hinweis: Alle Accounts sind mit den Lernenden verknüpft und können deshalb nur  
 zusammen mit der Lizenz für die Lernenden bestellt werden. Sollten Sie während  
 der Lehrzeit weitere zusätzliche Berufsbildner Accounts benötigen, können diese  
 nicht einzeln via OdaOrg bestellt werden. Melden Sie sich dafür bitte bei der  
 Geschäftsstelle FB ABZM unter fbabzm@betriebsunterhalt.ch mit folgenden Infos:  

- Name, Vorname zusätzliche/r Berufsbildner/in 
- E-Mail zusätzliche/r Berufsbildner/in 
- Name, Vorname Lernende/r 
- Bildungsgang (EFZ HD / EFZ WD / EFZ SA / EBA) 
- Lehrstart und Lehrende 

 Wir erfassen die Bestellung gerne manuell.  

 
 
Die Kosten für die eröffneten Accounts werden jeweils nach Eingang der Bestellung in Rechnung gestellt. 
Die Rechnung geht an die Lehrbetriebe, analog zur Rechnung für die üK-Kurse (ausgenommen Art. 32/ kein 
Lehrvertrag). Lehrvertragsauflösungen, die bis am 16.11. der Geschäftsstelle (und dem zuständigen Bil-
dungsamt) gemeldet werden, erhalten eine Rückerstattung der Kosten. Bitte kontaktieren Sie dafür die Ge-
schäftsstelle unter fbabzm@betriebsunterhalt.ch.  
 
  

mailto:fbabzm@betriebsunterhalt.ch
mailto:fbabzm@betriebsunterhalt.ch
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Häufige Fragen und Antworten  
a. Muss ich als Ausbildungsbetrieb eigene Konvink-Zugänge für meine Berufsbildner/innen erwerben? 
Die Berufsbildner-Zugänge sind an die Zugänge der Lernenden gekoppelt. Bei jedem Lernenden-Zugang ist 
ein kostenloser Zugang für einen Berufsbildner enthalten. Werden mehrere Berufsbildner-Zugänge ge-
wünscht, können diese kostenpflichtig mit dem Lernenden-Zugang  über das Bestellformular im OdaOrg 
bestellt werden.  
 
Hinweis: Die Lernenden können einzelne Inhalte der Online-Lerndokumentation mit beliebigen Personen  
auch ohne eigenen Konvink-Zugang teilen. Praxisbildner können beispielsweise eingeladen werden, die Do-
kumentation eines Praxisauftrags anzuschauen oder eine Fremdeinschätzung zum Kompetenzraster abzu-
geben. 
 
b. Was passiert bei einem Lehrabbruch? 
Wird das Ausbildungsverhältnis vor dem 16. November aufgelöst, wird der Kaufbetrag dem Lehrbetrieb zu-
rückerstattet. In diesem Falle werden die Konvink-Zugänge für Lernende und Berufsbildner/innen geschlos-
sen. Für Lehrabbrüche nach dem 16. November wird der Kaufbetrag nicht mehr zurückerstattet. Die Zu-
gänge für Lernende bleiben bestehen und können in der Berufsfachschule sowie bei einem künftigen Be-
trieb weiterverwendet werden. Bitte melden Sie einen Lehrabbruch bei der Geschäftsstelle FB ABZM und 
beim Amt für Berufsbildung. Bitte melden Sie uns zudem Ihre korrekte Bankverbindung für einen einfach 
Abwicklung der Rückzahlung.  
 
c. Was passiert im Falle des Wechsels der Grundbildung (von EBA zu EFZ oder umgekehrt)? 
Wechselt ein/e Lernende/r die Ausbildung von EBA zu EFZ oder EFZ zu EBA ist dies der Geschäftsstelle zu 
melden: fbazbm@betriebsunterhalt.ch . Der Konvink-Zugang wird für die Lernenden sowie für die Berufs-
bildner angepasst. Die Kostendifferenz wird weder gutgeschrieben (Wechsel von EFZ zu EBA) noch nachver-
rechnet (Wechsel von EBA zu EFZ). 
 
Hinweis: Sollten Lernende vor dem Wechsel bereits Einträge in ihrer Lerndokumentation auf Konvink vor-
genommen haben, bleiben diese nach dem Wechsel vollständig und unverändert erhalten. Lernende erhal-
ten zusätzlich einen neuen Kompetenzkompass, der bisherige Kompetenzkompass bleibt bestehen. 
 
d. Was passiert im Falle eines Wechsels des Lehrbetriebs? 
Ein Lehrbetriebswechsel bis 16. November des ersten Ausbildungsjahres können als Lehrabbruch betrach-
tet werden. Die Kosten des bisherigen Lehrbetriebes werden zurückerstattet und der neue Betrieb bestellt 
eine neue Lizenz. Bei einem Lehrbetriebswechsel nach dem 16. November des ersten Ausbildungsjahres 
wird der Zugang des Lehrbetriebes angepasst. Der Konvink-Zugang vom bisherigen Betrieb geht an den 
neuen Lehrbetrieb über. Der Zugang der Lernenden bleibt dabei unverändert bestehen. Melden Sie sich 
dazu bei der Geschäftsstelle unter fbabzm@betriebsunterhalt.ch  
 
e. Wo melde ich den Wechsel eines/einer Berufsbildner/in?  
Wechselt die verantwortliche Person, kann dies via Support-Formular direkt an Konvink gemeldet werden. 
Wichtig sind die vollständigen Angaben zum bisherigen Berufsbildner, dessen Zugang wird entfernt und der 
neue Berufsbildner erhält ein E-Mail mit dem Einladungslink. → Support-Formular 
  

mailto:fbazbm@betriebsunterhalt.ch
mailto:fbabzm@betriebsunterhalt.ch
https://konvinkhelp.zendesk.com/hc/de-ch/requests/new?tf_subject=Ihre+Konvink-Anfrage&tf_description=F%C3%BCllen+Sie+die+Beschreibung+nur+aus%2C+wenn+Sie+Ihr+Anliegen+oben+nicht+gefunden+haben
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f. Was passiert bei einer Wiederholung eines Lehrjahres (EFZ und EBA)? 
Wiederholen Lernende in der Ausbildung EFZ oder EBA ein Lehrjahr, ist dies der Geschäftsstelle zu melden: 
fbabzm@betriebsunterhalt.ch Der Konvink-Zugang wird ohne Kostenfolge für das zusätzliche Lehrjahr ver-
längert. 
 
g. Wie ist der Prozess bei einer verkürzten Grundbildung? 
Beginnt der/die Lernende die verkürzte Ausbildung «Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ», wird die 
EFZ-Lizenz mit Schwerpunkt zum normalen Preis erworben. Eine Preisanpassung oder ein eigenes Produkt 
gibt es nicht. 
 
h. Ausbildungsteilnehmer/innen EFZ und EBA nach Art. 32 Berufsbildungsverordnung (BiVo) 
Verfügen Erwachsene insgesamt über eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung, davon mindestens drei 
Jahre im Bereich des Betriebsunterhalts, ist eine Zulassung zum QV (Qualifikationsverfahren) und der an-
schliessend erfolgreiche Abschluss EFZ oder EBA möglich. In diesem Fall kann die entsprechende EFZ-Lizenz 
+ Schwerpunkt oder die EBA-Lizenz zum normalen Preis erworben werden. Eine Preisanpassung oder ein 
eigenes Produkt gibt es nicht. 
 
 

mailto:fbabzm@betriebsunterhalt.ch

